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Bernd Michael Uhl  
*** 
*** 

6F 202/21, 6F 9/22, 6F 2/23, 6F 2/22, etc., 
sowie amtsseitige KV-Sonderbände 

zu Nationalsozialismus,  
Rechtsextremismus, Rassismus 

Amtsgericht Mosbach, Hauptstraße 110 
74821 Mosbach 

25.05.2025 
AUS AKTUELLEN ANLÄSSEN: 

>>> Mehrheitsbeschaffung der CDU für Bundestagsanträge 
im Bundestagswahlkampf 2025 mit der AFD  

unmittelbar beginnend nach der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag 
für die Opfer des Nationalsozialismus 

am 29.01.2025  <<< 
>>> Öffentliche Benennung des 1108-seitigen Gutachtens  

des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) 
durch das Bundesinnenministerium (BMI) 

zur Hochstufung der AFD als gesichert erwiesen rechtsextremistisch 
am 02.05.2025 <<< 

Strafanzeigen gegen den AFD-Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lucassen, 
verteidigungspolitischer Sprecher der AFD-Fraktion und Obmann im  

Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, 
wegen nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierter volksverhetzender 

NS-Verharmlosung im Mai 2025 
(a…) durch Verschweigen und Verleugnen 

der Wehrmachtsverbrechen und SS-Verbrechen   
u.a. in Griechenland und (b…) durch Unterdrücken 

der Griechischen Reparationsforderungen 
für durch Nazi-Deutschland verursachte Weltkriegsschäden und  

(c…) durch Verunglimpfung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, 
der  bei seinem Griechenland-Besuch im Oktober 2024 

um Vergebung für die deutschen Verbrechen 
während der NS-Zeit auf Kreta gebeten und die historische Nicht-Ahndung 

der deutschen Kriegsverbrechen in Griechenland  
durch die deutsche Justiz seit 1945 bis heute öffentlich kritisiert hat und 

(d…) durch Verunglimpfung des Bundespräsidenten Johannes Rau, der im April 2000 
die deutschen Kriegsverbrechen in Griechenland offiziell anerkennt, 

an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 
Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  

der CDU Baden-Württemberg 

DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDEN gegen die 
die Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess 

wegen intransparenter nicht-nachvollziehbarer Bearbeitungsverweigerung 
von KONKRETEN Eingaben 

zu NS-Verbrechen und NS-Unrecht, 
 Diskriminierung und Rassismus sowie zu nationalsozialistisch-rechtsextremistisch 
orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und 

rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD 
INSBESONDERE vor, im und nach dem Bundestagswahlkampf 2025 

an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 
Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  

der CDU Baden-Württemberg 
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Anträge auf KONKRETE gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und  
Zuständigkeitsverweisungen beim Amtsgericht Mosbach bzgl. 

nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und  
verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen 

in und aus der AFD 
INSBESONDERE vor, im und nach dem Bundestagswahlkampf 2025 

an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 
Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  

der CDU Baden-Württemberg 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr geehrter Herr Amtsgerichtsdirektor Dr. Lars Niesler, 

Eingangs- und Weiterbearbeitungsbestätigung: 

Das Amtsgericht Mosbach und sein CDU-Direktor Dr. Lars Niesler persönlich (s.u.) werden 

um ordnungsgemäße Eingangsbestätigung, Sachverhaltsbenennung und  

Sachverhaltserläuterung bzgl. der o.g. genannten Strafanzeigen,  

Dienstaufsichtsbeschwerden und 

Anträge auf KONKRETE gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und  

Zuständigkeitsverweisungen beim Amtsgericht Mosbach bzgl. 

nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und  

verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen 

in und aus der AFD gebeten. 

Gesetzlich geregelte Zuständigkeit des Amtsgerichts Mosbach: 

Das Amtsgericht Mosbach und CDU-Direktor Dr. Lars Niesler persönlich (s.u.) werden 

gemäß § 158 StPO um ordnungsgemäße Eingangsbestätigung, Sachverhaltsbenennung 

und  Sachverhaltserläuterung der Tatvorwürfe bzgl. der o.g. genannten Strafanzeigen  

beim Amtsgericht Mosbach GEGEN o.g. Beschuldigte gebeten. 

§ 158 

Strafanzeige; Strafantrag 

Die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag können bei den Staatsanwaltschaften und 

Amtsgerichten schriftlich angebracht werden.  Dem Verletzten ist auf Antrag der Ein-
gang seiner Anzeige schriftlich zu bestätigen. Die Bestätigung soll eine kurze Zusammen-

fassung der Angaben des Verletzten zu Tatzeit, Tatort und angezeigter Tat enthalten. 

Sachliche und fachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Mosbach 

begründet durch Amtsrichterin Marina Hess: 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) belegt mit ih-

rem richterlichen Entscheiden und Handeln ihrerseits HIER die amtsseitige sachliche und 

fachliche Zuständigkeit für die juristische Aufarbeitung von Nazi-Kontextualisierungen und 

Rassismus-Kontextualisierungen ausgehend von familienrechtlichen Zivilverfahren beim 

Amtsgericht Mosbach, wie folgt … 

Die HIER im o.g. Verfahrenskomplex beim Amtsgericht Mosbach fallverantwortliche Amts-

richterin Marina Hess …  

… (a =>) … verknüpft selbst HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR per gerichtli-

cher Verfügung verfahrensinhaltlich und prozessual im anhängigen Verfahrenskomplex 
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amtsseitig die vom Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter beim Amtsgericht Mosbach initi-

ierten NS-, Rechtsextremismus- und Rassismus-Verfahren mit den anhängigen Familien-

rechtsverfahren unter 6F 202/21 und 6F 9/22 am 17.08.2022.  

… (b =>) … teilt unter 6F 9/22 am 17.08.2022 per gerichtlicher Verfügung mit, dass die unter 

(a =>) eingereichten Beschwerdeführer-Eingaben zu Nationalsozialismus, Rechtsextremis-

mus und Rassismus ihrerseits amtsseitig separiert und getrennt von den Familienrechtsver-

fahren-Akten HIER ABER in sogenannten Sonderbänden beim Amtsgericht Mosbach ange-

legt werden. Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der 

Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) 

verweigert JEDOCH seit 2022 die ÖFFENTLICHE KONKRETE Aktenzeichenbenennungen 

der von ihr selbst seit 2022 angelegten Sonderbände zur juristischen Aufarbeitung von NS-

Verbrechen und NS-Unrecht, INSBESONDERE im eigenen Zuständigkeitsbereich des 

Neckar-Odenwaldkreises sowie bzgl. deren mangelhafter juristischer Aufarbeitung durch die 

Mosbacher Nachkriegsjustiz selbst seit 1945.   

… (c =>) … bearbeitet DABEI wie HIER dargelegt und belegt in ihrem richterlichen Entschei-

den und Handeln beim Amtsgericht Mosbach mit ihren gerichtlichen Verfügungen unter (a 

=>) und (b =>) verfahrensinhaltlich und prozessual strategisch HIER INSBESONDERE auch 

KONKRETE Eingaben … bzgl. KONKRETER NS-Verbrechen und NS-Unrecht im Neckar-

Odenwaldkreis 1933 bis 1945, … bzgl. KONKRETER NS-Justizverbrechen und NS-Unrecht 

der Mosbacher Nazi-Justiz 1933 bis 1945, wie u.a. Beteiligungen an der NS-Euthanasie … 

bzgl. deren mangelhafter juristischen Aufarbeitungen seit 1945 durch die Mosbacher Nach-

kriegsjustiz bis heute.  

… (d =>) … weist im HIER o.g. anhängigen Verfahrenskomplex seit 2021 erhobene wahr-

heitswidrige Rassismus-Unterstellungen in familienrechtlichen Zivilprozessen beim Amtsge-

richt Mosbach ihrerseits amtsseitig NICHT zurück.  

… (e =>) … weist im HIER o.g. anhängigen Verfahrenskomplex seit 2021 wahrheitswidrige 

und rechtswidrige aus der Luft gegriffene Nazi-Unterstellungen (vgl. Aktuelle AFD-Nazi-

Höcke-Rechtsprechung) in familienrechtlichen Zivilprozessen beim Amtsgericht Mosbach 

ihrerseits amtsseitig NICHT zurück, u.a. auch benannt im selbst gerichtlich beauftragten fa-

milienpsychologischen Gutachten vom 07.04.2022 unter 6F 202/21.  

… (f =>) … verfügt in ihrem richterlichen Entscheiden und Handeln beim Amtsgericht Mos-

bach auch ENTGEGEN den aktenkundigen Beantragungen KEINE diesbzgl. Unterlassungs-

aufforderungen gegenüber Verfahrensbeteiligten und hält DAMIT amtsseitig ihrerseits dies-

bzgl. verfahrensinterne als auch außergerichtliche wahrheitswidrige Rassismus- und Nazi-

Diskreditierungen und -Diffamierungen unter (d =>)  und (e =>) mit persönlichen und berufli-

chen Rufschädigungen des o.g. Geschädigten Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters 

aufrecht. 

… (g =>) … agiert HIER willkürlich und nötigend in ihren Verfahrensführungen und Aussagen 

des Amtsgerichts Mosbach gegenüber dem o.g. Geschädigten Beschwerdeführer. Denn EI-

NERSEITS seien gemäß der HIER fallverantwortlichen Mosbacher Amtsrichterin Marina 

Hess die Beschwerdeführer-Eingaben zu Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und Ras-

sismus unter (a =>) und (b =>) und (c =>) HIER demnach ANGEBLICH „Verfahrensfremd“ 

und „NICHT-verfahrensrelevant“ in den o.g. anhängigen Familienrechtsverfahren, woraufhin 

die Amtsrichterin Marina Hess diese NS-relevanten Eingaben unter dieser Begründung dann 

in ihrerseits selbst angelegte amtsseitig separierte Sonderbände HIER HALTBAR AKTEN-

KUNDIG NACHWEISBAR verschiebt und diese dann unter (b =>) HIER HALTBAR AKTEN-

KUNDIG NACHWEISBAR NICHT transparent nachvollziehbar bearbeitet bzw. NICHT trans-

parent fall- und zuständigkeitsbezogen weiterleitet. GLEICHZEITIG UND DIES im Wider-
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spruch zu zuvor dargelegtem und belegten richterlichen Entscheiden und Handeln, seien 

gemäß der HIER fallverantwortlichen Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess diese Be-

schwerdeführer-Eingaben zu Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und Rassismus unter 

(a =>) und (b =>) und (c =>) HIER demnach ANGEBLICH JEDOCH AUCH „verfahrenserheb-

lich“ und „verfahrensrelevant“ in den o.g. anhängigen Familienrechtsverfahren. UND ZWAR 

für ihre am 17.08.2022 eigens gerichtlich verfügt beauftragte psychiatrische Begutachtung 

des Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters hinsichtlich einer ihrerseits amtsseitig unter-

stellten ANGEBLICHEN ABER WAHRHEITSWIDRIGEN psychischen Erkrankung und damit 

einhergehenden eingeschränkten Erziehungsfähigkeit (Vgl. diesbzgl. Gutachten vom 

23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 202/21). UND DIES HIER u.a. begründet auf seinen unter 

(a =>) und (b =>) und (c =>) o.g. beim Amtsgericht Mosbach eingereichten Beantragungen 

zu juristischen Aufarbeitungen von KONKRETEN NS-Verbrechen, insbesondere im Neckar-

Odenwaldkreis, und deren mangelhaften juristischen Aufarbeitung seit 1945 durch die Mos-

bacher Justiz.  

… (h =>) … agiert HIER im o.g. Verfahrenskomplex ihrerseits amtsseitig seit 2022 DANN 

ZUDEM im richterlichen Entscheiden und Handeln mit ihrer Bearbeitungsverweigerung, d.h. 

HIER OHNE einzelfallbezogene KONKRETE Eingangsbestätigungen, HIER OHNE Mittei-

lungen zu Weiterbearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bei KONKRETEN Beweis-

anträgen des Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters im genannten Verfahrenskomplex zu 

seinerseits beantragten juristischen Aufarbeitungen beim Amtsgericht Mosbach von national-

sozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, be-

hindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD. HIER bzgl. der 

jeweils AKTENKUNDIG NACHWEISBAR KONKRET vorgebrachten und angezeigten AFD-

SACHVERHALTE und Tatsachengrundlagen (s.u.). UND DIES WÄHREND ABER das Ober-

verwaltungsgericht Münster am 13.05.2024 die Vorinstanz des Verwaltungsgerichts Köln 

dahingehend bestätigt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die AfD als rechts-

extremistischen Verdachtsfall weiterhin einstufen darf. UND DIES WÄHREND das Bundes-

amt für Verfassungsschutz die gesamte AFD laut BMI am 02.05.2025 per Gutachten als ge-

sichert rechtsextremistisch hochstuft.  

… (i =>) … beauftragt HIER unter 6F 9/22 und 6F 202/21 am 17.08.2022 EXPLIZIT, dass die 

gerichtlich beauftragte familienpsychologische Forensische Sachverständige für Familien-

recht MA Antje C. Wieck, Praxis für KINDER- UND JUGENDLICHENPSYCHOTHERAPIE, 

Moltkestr. 2, 97318 Kitzingen, eine gerichtlich beauftragte INHALTLICHE Sachverständigen-

Auseinandersetzung mit der Dokumentations-Website (assoziativ themenbezogene zusam-

mengestellte Zitat- und Materialsammlung, Dokumentation juristischer Aufarbeitung)  

"nationalsozialismus-in-mosbach.de" 

des Beschwerdeführers, Anzeigeerstatters und Nazi-Jägers durchführen solle, die diese 

HIER DANN ABER AKTENKUNDIG NACHWEISBAR ÜBERHAUPT NICHT durchführt. UND 

DIES HIER EXPLIZIT AUCH NICHT bzgl. der DARIN INSBESONDERE KONKRET themati-

sierten nationalsozialistisch rechtsextremistisch orientierten Umsturzversuche vor 1933 und 

nach 1945 in Deutschland und deren juristischen Aufarbeitungen. Die HIER fallverantwortli-

che Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess verweigert HIERBEI gezielt im o.g. Verfahrens-

komplex EXPLIZIT KONKRETE Sachverhalte und Tatsachengrundlagen bei einer sachge-

rechten Expertisen-Beweismittel-Erhebung zu nationalsozialistisch rechtsextremistisch orien-

tierten Umsturzversuchen vor 1933 und nach 1945 in Deutschland und deren juristischen 

Aufarbeitungen erheben zu lassen mit einer ordnungsgemäßen und sachgerechten gerichtli-

chen Sachverständigen-Begutachtung durch Experten*innen aus rechts-, geschichts-, poli-



 
 5 

tikwissenschaftlicher NS-Forschung und aus psychologischer bzw. -soziologischer NS-

Opferforschung und NS-Täter-Forschung sowie aus der Rechtsextremismus-Forschung.  

Unverhältnismäßige Amtsseitige Verweigerung 

der Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess 

unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juristen und  

Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler,  

KONKRETE Eingaben zu NS-Verbrechen und NS-Unrecht, 

 zu Diskriminierung und Rassismus sowie zur AFD zu bearbeiten 

Unter Missbrauch seines richterlichen Amtes und ENTGEGEN den öffentlichen Vorgaben 

und Richtlinien des verantwortlichen Direktors des Amtsgericht Mosbach, Dr. Lars Niesler, zu 

Handlungs- und Entscheidungsorientierungsvorgaben in den Öffentlichen NS-

INFORMATIONSAUSHANGSTAFELN "150 Jahre unabhängiges Amtsgericht Mosbach" im 

Amtsgericht Mosbach in der eigenen institutionellen NS-Vergangenheitsbewältigung und NS-

Öffentlichkeitsarbeit zu NS-Verbrechen und NS-Unrecht vor 1945 sowie zu deren juristischen 

Aufarbeitungen durch die Mosbacher Justiz nach 1945 verweigert und verbietet HIER der 

fallverantwortliche Spruchkörper als Amtsrichterin Marina Hess seit 2022 beim Amtsgericht 

Mosbach ... (a) SOWOHL die KONKRETE kritische Auseinandersetzung mit NS-

Verbrechenskomplexen 1933 bis 1945, INSBESONDERE im Neckar-Odenwaldkreis, ... (b) 

ALS AUCH die  KONKRETE Auseinandersetzung der heutigen Mosbacher Justiz mit der 

diesbzgl. mangelhaften juristischen Aufarbeitung seit 1945 durch die heutige Mosbacher Jus-

tiz selbst, … (c) ALS AUCH die  KONKRETE Auseinandersetzung mit NS-Schreibtischtätern 

als Haupt- und Exzessivtäter, Nazi-Justizverbrechen bis 1945, auch mit der Kontinuität von 

Nazi-Funktionseliten und Nazi-Juristen nach 1945 am AG MOS- Beispiel des Nazi-

Staatsrechtlers, NS-Rechtstheoretikers Carl Schmitt.  

Nachdem die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-

nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler zuvor auf vier Seiten thematisiert 

und protokolliert, wie der Vater sich konstruktiv an der Besprechung und Gestaltung einer 

Regelung des Umgangsrecht beteiligt, führt die Amtsrichterin Marina Hess sodann auf Seite 

Fünf Folgendes in ihrer Protokollierung des gerichtlichen Vermerks unter 6F 9/22 vom 

13.06.2024 aus: 

"Der Vater wird in seinen Einlassungen insoweit eingegrenzt, dass er aufgefordert wird aus-

schließlich auf den Verfahrensgegenstand einer kindeswohldienlichen Umgangsregelung 

einzugehen und die Themen der Diskriminierung, des Rassismus, der Nichtverfolgung des 

NS-Unrechts in der Vergangenheit durch das Familiengericht Mosbach - durch die Vorsit-

zende - nicht erfolgte Umgänge in der Vergangenheit, Polizeieinsatz etc. zu unterlassen. 

Nachdem der Vater nach kurzer Unterbrechung und sodann erfolgenden Wortgefechts zwi-

schen der Bevollmächtigten der Mutter und dem Vater nach der Unterbrechung, erneut von 

der mangelnden Aufarbeitung des NS-Unrechts durch die Vorsitzende, anfängt, entzieht die 

Vorsitzende dem Vater das Wort. Der Vater lässt sich hierdurch nicht beeindrucken und er 

reagiert auf den Ruf zur Ordnung durch die Vorsitzende nicht. Vielmehr nimmt er sein Tele-

fon in die Hand und ruft die Polizei an unter Ankündigung Strafanzeige gegen die Vorsitzen-

de zu stellen. Während die Vorsitzende diktiert telefoniert der Vater mit der Polizei. Daraufhin 

wird die Verhandlung beendet."  

ZUVOR hatte die fallverantwortliche Amtsrichterin Marina Hess BEREITS unter der Führung 

und Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler be-
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reits wie folgt HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR agiert bzgl. Nationalsozia-

lismus, Rechtsextremismus und Rassismus… 

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler teilt im anhängigen Verfahrenskomplex unter 

AMTSGERICHT MOSBACH 6F 9/22 am 17.08.202 schriftlich verfahrensrelevant aktenkun-

dig AUSRÜCKLICH mitteilt, dass es ANGEBLICH NICHT Aufgabe eines deutschen Gerich-

tes sei, die NS-Vergangenheit aufzuarbeiten. UND DIES SOLLE INBESONDERE HIER 

GELTEN im KONKRETEN Zuständigkeitsbereich des AMTSGERICHT MOSBACH und der 

Mosbacher Justiz bzgl. NS-Verbrechen und NS-Unrecht, auch bzgl. Nazi-Justiz 1933 bis 

1945, u.a. beim AG MOS, im Neckar-Odenwaldkreis, sowie bzgl. deren mangelhaften juristi-

sche Aufarbeitungen nach 1945 durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz selbst. 

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler will dem Beschwerdeführer und Anzeigeer-

statter HIER amtsseitig verbieten KONKRETE Eingaben zu NS-Verbrechen und NS-Unrecht 

per Fax beim Amtsgericht Mosbach einzureichen. Die HIER fallverantwortliche Mosbacher 

Amtsrichterin Marina Hess verweigert HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR 

gezielt unter 6F 9/22 am 17.08.2022 bei den o.g. KONKRETEN NS-Aufarbeitungs-

Verfahrensbeantragungen des Beschwerdeführers und Nazi-Jägers, die verfahrensrelevante 

und prozessuale EILBEDÜRFTIGKEIT des KONKRET hohen Alters möglicher noch lebender 

NS-Täter*innen, INSBESONDERE auch bzgl. NS-Verbrechen und NS-Unrecht im Neckar-

Odenwaldkreis, amtsseitig beim Amtsgericht Mosbach anzuerkennen und agiert HIER damit 

ENTGEGEN den öffentlich bekannten laufenden NS-Prozessen des 21. Jahrhunderts auch 

in 2022, 2023 und 2024 und 2025. UND DIES HIER u.a. unmittelbar nach und seit der KON-

KRETEN Eingabe des Beschwerdeführers und Nazi-Jägers vom 10.08.2022 mit STRAFAN-

ZEIGEN zu 6F 9/22 gegen Angehörige des Mosbacher SS-Zuges zur Überprüfung einer wei-

teren Beteiligung an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust nach der Zerstörung der 

Synagoge in Mosbach in 1938. Beispielsweise: Die Verurteilung eines KZ-Wachmannes in 

2022 durch das Landgericht Neuruppin wegen Beihilfe zum NS-Massenmord. Die Verurtei-

lung einer 97-jährigen KZ-Sekretärin in 2022 durch das Landgericht Itzehoe wegen Beihilfe 

zum NS-Massenmord. Die o.g. Verurteilung der mittlerweile 99-jährigen Zivilangestellten KZ-

Sekretärin durch den Bundesgerichtshof am 20.08.2024 wegen Beteiligung am NS-

Massenmord. Die Aufhebung der Verhandlungsunfähigkeits-Beurteilung eines 100-jahre al-

ten KZ-Wachmannes, Angehöriger des SS-Wachbataillons, im Beschluss des Oberlandesge-

richts Frankfurt auf Grund mehrerer Mängel im Sachverständigen-Gutachten. Das Landge-

richt Hanau muss nun erneut über die Verhandlungsfähigkeit des 100-jährigen Mannes ent-

scheiden, der als ehemaliger KZ-Wachmann wegen Beihilfe zum Mord angeklagt wurde 

(OLG, Beschl. v. 22.10.2024, Az.: 7 Ws 169/24).  

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler missachtet die Strafprozessordnung unter § 

158 bei der diesbzgl. gesetzlich geregelten Entgegennahme und Weiterbearbeitung HIER 

ABER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR EXPLIZIT in deren Anwendung mit ihrer 

amtsseitigen NICHT-Benennung der o.g. einzeleingabenbezogenen konkreten Sachverhalte 

zu Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und Rassismus, mit ihrer NICHT-Ausstellung 

der jeweiligen konkreten Eingangsbestätigungen und mit ihrer NICHT-Mitteilung von jeweili-

gen konkreten Weiterbearbeitungen bzw. mit ihren Verweigerungen von Mitteilungen offiziel-

ler Zuständigkeitsweiterverweisungen in der o.g. jeweiligen konkreten NS-Eingaben-Sache. 

Die Amtsrichterin Marina Hess verweigert HIER EXPLIZIT amtsseitig Eingangs- und Weiter-
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bearbeitungsbestätigungen, Sachverhaltsbenennungen und Zuständigkeitsverweisungen bei 

beantragten NS-Wiederaufnahme- und NS-Aufhebungsverfahren, bei beantragten NS-

Wiedergutmachungs- und NS-Entschädigungsverfahren, bei beantragten gerichtlichen Prü-

fungen zu o.g. einzeleingabenbezogenen konkreten Sachverhalten. 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess erlässt HIER HALTBAR 

AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im anhängigen Verfahrenskomplex selbst KEINE amtssei-

tigen gerichtlichen Verfügungen zum KONKRETEN Aktenvernichtungsstopp bei den Mosba-

cher Justizbehörden … (A) für den Zeitraum 1933 bis 1945 … (B) … für o.g. themen- und 

sachbezogene Prüfungen und Verfahren seit 1945 zu juristischen Aufarbeitungen von NS-

Verbrechen und NS-Unrecht im Neckar-Odenwaldkreis, d.h. im eigenen Zuständigkeitsbe-

reich. 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess erlässt HIER HALTBAR 

AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im anhängigen Verfahrenskomplex selbst KEINE amtssei-

tigen gerichtlichen Verfügungen zum KONKRETEN Aktenvernichtungsstopp der Personalak-

ten zur Mosbacher Nazi-Justiz 1933 bis 1945 bei den Mosbacher Justizbehörden sowie für 

o.g. themen- und sachbezogene Prüfungen und Verfahren zu juristischen Aufarbeitungen 

von personellen NS-Funktionseliten-Kontinuitäten von Nazi-Juristen 1933 bis 1945 DANN 

seit 1945 im Neckar-Odenwaldkreis, d.h. im eigenen Zuständigkeitsbereich. 

Während seit Jahrzehnten Renten-Steuermilliarden für Nazi-Verbrecher*innen ausgegeben 

werden ...: Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-

nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, verweigert HIER seit 2022 

HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im genannten Verfahrenskomplex amtsseitig, 

gerichtliche Prüfungen zu verfügen zu den jahrzehntelangen Deutschen Rentenbezügen für 

NS-Täter*innen, Kriegsverbrecher*innen und SS-Mitglieder, Mitgliedern von NS-

Organisationen im Inland und Ausland. UND DIES während ABER die diesbzgl. Gesetzliche 

Regelung und deren Umsetzung seit Jahrzehnten beim DEUTSCHEN BUNDESTAGES the-

matisiert äußerst umstritten ist. 

Amtsseitige Verweigerung der Amtsrichterin Marina Hess 

unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juristen 

und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler, 

ANTRÄGE auf KONKRETE gerichtliche Prüfungen und  

Zuständigkeitsverweisungen beim Amtsgericht Mosbach bzgl. 

nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungs-

feindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen 

in und aus der AFD INSBESONDERE vor, im und nach dem 

Bundestagswahlkampf 2025 zu bearbeiten 

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, verweigert, verschweigt und unterdrückt 

HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im genannten Verfahrenskomplex die 

KONKRETEN Eingaben des Beschwerdeführers und Antragstellers ihrerseits amtsseitig seit 

2022 DANN ZUDEM im richterlichen Entscheiden und Handeln mit ihrer Bearbeitungsver-

weigerung, d.h. HIER OHNE einzelfallbezogene KONKRETE Eingangsbestätigungen, HIER 

OHNE Mitteilungen zu Weiterbearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bei KONKRE-

TEN Beweisanträgen und Strafanträgen des Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters im 

genannten Verfahrenskomplex zu seinerseits beantragten juristischen Aufarbeitungen beim 

Amtsgericht Mosbach von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- 
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und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und 

aus der AFD. HIER bzgl. der jeweils AKTENKUNDIG NACHWEISBAR KONKRET vorge-

brachten und angezeigten AFD-SACHVERHALTE und Tatsachengrundlagen. UND DIES 

WÄHREND ABER das Oberverwaltungsgericht Münster am 13.05.2024 die Vorinstanz des 

Verwaltungsgerichts Köln dahingehend bestätigt, dass das Bundesamt für Verfassungs-

schutz (BfV) die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall weiterhin einstufen darf. UND 

DIES WÄHREND das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AFD laut BMI am 

02.05.2025 per Gutachten als gesichert rechtsextremistisch hochstuft.  

(A=>) BISHER unbearbeitete AFD-Beweismittel-ANTRÄGE AUF GERICHTLICHE VOR-

PRÜFUNGEN ZUR AFD an das und beim Amtsgericht Mosbach …: 

AUCH ENTGEGEN der jeweiligen HALTBAREN nachweisbaren aktenkundigen Beantragun-

gen, ignoriert und verweigert das AG MOS HIER ABER ANDERERSEITS die beantragten 

juristischen Aufarbeitungen von rechtsextremistischen, demokratie- und verfassungsfeindli-

chen, rassistischen Bestrebungen der AFD, HIER KONKRET u.a. bei den KV-

Beweisantragspaketen ab dem 18.03.2024 unter 6F 202/21, 6F 9/22 mit 6F 2/22-Referenz 

und bei den Eingaben ab dem 21.01.2024 bzw. 30.01.2024 unter 6F 202/21, 6F 9/22 mit 6F 

2/22-Referenz. Das Amtsgericht Mosbach verweigert HIERZU die diesbzgl. Eingangs- und 

Weiterbearbeitungs- bzw. Weiterleitungsbestätigungen zu AFD relevanten AKTENKUNDI-

GEN Anträgen.  

… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von gerichtlichen Vor-

prüfungen zur Steuergeld-Finanzierung von verfassungsschutz-bekannten Rechtsext-

remistischen AFD-Mitarbeiter*innen beim Bundestag und beim Landtag Baden-

Württemberg … 

.. bzgl. der Zurückweisung der AG MOS-Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung (KON-

KRETE Eingangsbestätigung, Weiterbearbeitung, Zuständigkeitsverweisung) von Beweisan-

trägen des Beschwerdeführers durch die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und 

Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler zur AFD 

BETRIFFT DIES HIER u.a.: … … KV-Beschwerdeführer-Beweismittel-Antrag ab 18.03.2024 

auf Gerichtliche Vorprüfungen beim Amtsgericht Mosbach zu steuergeldfinanzierten rechts-

extremistischen AFD-Bundestagsmitarbeiter*innen und AFD-Landtagsmitarbeiter*innen. 

INSBESONDERE aus der Mosbacher Region, aus dem Neckar-Odenwaldkreis und aus Ba-

den-Württemberg. Laut einer im März 2024 veröffentlichen Recherche des BR werden ca. 30 

Millionen EURO Steuergelder in der BRD pro Jahr ausgegeben für verfassungsschutzbe-

kannte RECHTSEXTREMISTEN als konkrete steuergeldfinanzierte Mitarbeiter*innen von 

AFD-Bundestagsabgeordneten*innen. Dabei handele es sich konkret um mehr als 100 

rechtsradikale Mitarbeiter*innen, die die Demokratie bekämpfen und die dem  Verfassungs-

schutz aus dem rechtsextremistischen Milieu und aus der Neuen Rechten u.a. als „gesichert“ 

rechtsextrem bekannt sind.  

… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von gerichtlichen Vor-

prüfungen der Finanzströme im Spektrum der Neuen Rechten in Mosbach und Baden 

…: 

… bzgl. der Zurückweisung der AG MOS-Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung (KON-

KRETE Eingangsbestätigung, Weiterbearbeitung, Zuständigkeitsverweisung) von Beweisan-

trägen des Beschwerdeführers durch die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und 
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Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler zur AFD 

BETRIFFT DIES HIER u.a.: … … KV-Beschwerdeführer-Beweismittel-Antrag ab 30.01.2024 

unter 6F 202/21, 6F 9/22, 6F 2/22, etc. auf Gerichtliche Vorprüfungen beim Amtsgericht 

Mosbach unter o.g. anhängigem Verfahrenskomplex auf AG-MOS-amtsseitige Verfügung für 

die amtsseitige Veranlassung einer gerichtlichen Vorprüfung der Finanzströme im Spektrum 

der Neuen Rechten in Mosbach, Neckar-Odenwaldkreis und Baden zur anschließenden 

amtsseitigen Weiterleitung an das Innenministerium Baden-Württemberg. 

… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von gerichtlichen Vor-

prüfungen eines  AFD-Parteiverbotsverfahren gemäß Art. 21 GG. …: 

… bzgl. der Zurückweisung der AG MOS-Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung (KON-

KRETE Eingangsbestätigung, Weiterbearbeitung, Zuständigkeitsverweisung) von Beweisan-

trägen des Beschwerdeführers durch die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und 

Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler zur AFD 

BETRIFFT DIES HIER u.a.: … … KV-Beschwerdeführer-Antrag ab 21.01.2024 unter 6F 

202/21, 6F 9/22, 6F 2/22, etc. auf amtsseitige Veranlassung gerichtlicher Vorprüfungen beim 

Amtsgericht Mosbach unter o.g. anhängigem Verfahrenskomplex mittels AG-MOS-

amtsseitiger Verfügung für eine gerichtliche Vorprüfung eines möglichen AFD-

Parteiverbotsverfahren gemäß Art. 21 GG, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

zur  anschließenden amtsseitigen Weiterleitung an die Landesregierung Baden-

Württemberg. Und dies zur Vorbereitung eines möglichen AFD-Parteiverbotsverfahren aus-

gehend von einer möglichen Initiative des Landes Baden-Württemberg im Bundesrat. UND 

DIES WÄHREND ABER das Oberverwaltungsgericht Münster am 13.05.2024 die Vorinstanz 

des Verwaltungsgerichts Köln dahingehend bestätigt, dass das Bundesamt für Verfassungs-

schutz (BfV) die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall weiterhin einstufen darf. UND 

DIES WÄHREND das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AFD laut BMI am 

02.05.2025 per Gutachten als gesichert rechtsextremistisch hochstuft.  

… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von gerichtlichen Vor-

prüfungen eines Vereinsverbotsverfahren der Jungen Alternativen als Jugendorgani-

sation der AFD …: 

… bzgl. der Zurückweisung der AG MOS-Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung (KON-

KRETE Eingangsbestätigung, Weiterbearbeitung, Zuständigkeitsverweisung) von Beweisan-

trägen des Beschwerdeführers durch die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und 

Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler zur AFD 

BETRIFFT DIES HIER u.a.: … … KV-Beschwerdeführer-Beweismittel-Antrag vom 

21.01.2024 unter 6F 202/21, 6F 9/22, 6F 2/22, etc. auf Gerichtliche Vorprüfungen beim 

Amtsgericht Mosbach unter o.g. anhängigem Verfahrenskomplex auf AG-MOS-amtsseitige 

Verfügung für eine gerichtliche Vorprüfung eines möglichen Vereinsverbotsverfahren der JA 

als Jugendorganisation der AFD zur anschließenden amtsseitigen Weiterleitung an das Bun-

desinnenministerium. Das Amtsgericht Mosbach unter der Führung und Verantwortung des 

CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler bleibt HIERBEI GEZIELT 

bzgl. des o.g. genannten JA-AFD-Antrages HALTBAR aktenkundig nachweisbar untätig. 

UND ZWAR auch bis die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Ju-

gendorganisation der AfD sich Anfang März 2025 als Verein auflöst und anschließend eine 

neue AFD-Jugend-Parteiorganisation gründet. 
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… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von gerichtlichen Vor-

prüfungen einer Grundrechteverwirkung des Thüringer AFD-Chefs Björn Höcke ge-

mäß Art. 18 GG …: 

Bzgl. der Zurückweisung der AG MOS-Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung (KONKRE-

TE Eingangsbestätigung, Weiterbearbeitung, Zuständigkeitsverweisung) von Beweisanträ-

gen des Beschwerdeführers durch die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und 

Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler zur AFD 

BETRIFFT DIES HIER u.a.: … … KV-Beschwerdeführer-Beweismittel-Antrag vom 

21.01.2024 unter 6F 202/21, 6F 9/22, 6F 2/22, etc. auf Gerichtliche Vorprüfungen beim 

Amtsgericht Mosbach unter o.g. anhängigem Verfahrenskomplex auf AG-MOS-amtsseitige 

Verfügung für eine gerichtliche Vorprüfung einer möglichen Grundrechteverwirkung des Thü-

ringer AFD-Chefs Björn Höcke gemäß Art. 18 GG, Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland, u.a. zur anschließenden amtsseitigen Weiterleitung an das Bundesverfas-

sungsgericht. HIER u.a. mit dem Rechtsmittel einer Richtervorlage, u.a. zur Weiterleitung an 

den Baden-Württembergischen Landtag. 

… Gezielte Amtsseitige NICHT-Nachvollziehbarkeit der entsprechenden AFD-

Beweismittelanträge ausgehend vom Amtsgericht Mosbach …: 

UND ZWAR DAMIT dadurch dann die tatsächliche Nachverfolgung der entsprechenden Be-

weismittelanträge zur juristischen Aufarbeitung von ANTRÄGEN auf KONKRETE gerichtliche 

Prüfungen, Bearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bzgl. der nationalsozialistisch-

rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindli-

chen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD ausgehend vom Amtsgericht Mos-

bach unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirek-

tors, Dr. Lars Niesler, von Beginn an HIER EXPLIZIT NICHT nachvollziehbar wird. UND 

DIES WÄHREND ABER das Oberverwaltungsgericht Münster am 13.05.2024 die Vorinstanz 

des Verwaltungsgerichts Köln dahingehend bestätigt, dass das Bundesamt für Verfassungs-

schutz (BfV) die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall weiterhin einstufen darf. Auf 

dieses höchstrichterliche Urteil wird hier Bezug als Beweismittel für die Eingaben und Bean-

tragungen des Beschwerdeführers zur AFD genommen. UND DIES WÄHREND das Bun-

desamt für Verfassungsschutz die gesamte AFD laut BMI am 02.05.2025 per Gutachten als 

gesichert rechtsextremistisch hochstuft. 

(B=>) BISHER unbearbeitete STRAFANTRÄGE ZUR AFD an das und beim Amtsgericht 

Mosbach …: 

… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von Anträgen zu NS-

SS-Verbrechen im Zusammenhang mit der AFD …: 

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, verweigert, verschweigt und unterdrückt 

HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im genannten Verfahrenskomplex bzgl. 

der KONKRETEN Eingabe des Beschwerdeführers, Anzeigeerstatters und Nazi-Jägers vom 

30.05.2024, u.a., unter 6F 9/22 und 6F 202/21 sowie 6F 2/22 als KV-STRAFANTRAG gegen 

den Beschuldigten rechtsextremen Juristen und AFD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian 

Krah wegen Verschweigen, Verleugnen und Verharmlosen von Nazi-Verbrechen als Volks-

verhetzung mit der öffentlichen Relativierung von SS-Verbrechen am 18.05.2024. UND 

ZWAR HIER mit ihrer Verweigerung ENTGEGEN § 158 StPO von amtsseitigen ordnungs-

gemäßen Bestätigungen bzgl. NS-SS-AFD-Sachverhaltsbenennungen des o.g. Strafantra-
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ges sowie bzgl. KONKRETER AFD-Antrags-Eingangs-, AFD-Antrags-Weiterbearbeitungs- 

und AFD-Antrags-Zuständigkeitsverweisung. UND DIES ENTGEGEN den offiziellen Ent-

schuldigungen der Bundespräsidenten Gauck und Steinmeier zu NS-SS-Verbrechen und 

zum Versagen der deutschen Nachkriegsjustiz seit 1945 bei deren juristischen Aufarbeitun-

gen. 

… Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von Anträgen zu 

Deutschen Kolonialverbrechen in Afrika im Zusammenhang mit der AFD …: 

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, verweigert, verschweigt und unterdrückt 

HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im genannten Verfahrenskomplex bzgl. 

der KONKRETEN Eingabe des Beschwerdeführers, Anzeigeerstatters und Nazi-Jägers vom 

24.07.2024 unter  6F 9/22 und 6F 202/21 sowie 6F 2/22 als STRAFANTRAG gegen den 

stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD im NRW-Landtag, Sven Tritschler, wegen 

geschichtsrevisionistischer und rechtsextremer Volksverhetzung Anfang Juli 2024 durch Ver-

höhnung, Verächtlichmachung und Diskreditierung der Opfer des ersten Völkermords im 20. 

Jahrhundert durch deutsche Schutztruppen der deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika 

als Deutsches rassistisches Unrechtsregime mit Konzentrationslagern. UND DIES ENTGE-

GEN der Anerkennung des Völkermords an den Herero und Nama mit der offiziellen Ent-

schuldigung der Bundesregierung in 2021 sowie mit der diesbzgl. offiziellen Entschuldigung 

des Bundespräsidenten. UND ZWAR HIER mit ihrer KONKRETEN amtsseitigen Verweige-

rung die KONKRETEN Sachverhalte der Berliner Kongokonferenz von November 1884 bis 

Februar 1885 amtsseitig zu benennen, auf der die koloniale Aufteilung Afrikas besprochen 

und beschlossen wurde. UND ZWAR gem. der Kontinuitätsthese aus den Geschichtswissen-

schaften zur späteren fortführenden angewandten organisatorischen Thematisierung DANN 

des NS-Regimes mit Rassismuslehre, Vernichtung, Kunstraub, Ahnen- und Grabschändung, 

Konzentrationslagern während des Nazi-Terror-Angriffs- und Vernichtungskrieges 1939 bis 

1945. UND ZWAR HIER mit ihrer amtsseitigen Verweigerung ENTGEGEN § 158 StPO von 

amtsseitigen ordnungsgemäßen Bestätigungen bzgl. Deutschen Kolonialverbrechen-

Sachverhaltsbenennungen des o.g. Strafantrages sowie bzgl. KONKRETER AFD-Antrags-

Eingangs-, AFD-Antrags-Weiterbearbeitungs- und AFD-Antrags-Zuständigkeitsverweisung. 

UND DIES OBWOHL HIER konkret im o.g. Familienrechtsverfahrenskomplex unter den Ver-

fahrensbeteiligten ein afro-deutsches Kind und eine schwarzafrikanische Kindsmutter sind. 

… Amtsseitige NICHT-Nachvollziehbarkeit der entsprechenden AFD-

Strafanzeigenvorgänge ausgehend vom Amtsgericht Mosbach …: 

UND ZWAR DAMIT dadurch dann die tatsächliche Nachverfolgung der entsprechenden 

Strafanzeigenvorgänge zur juristischen Aufarbeitung von ANTRÄGEN auf KONKRETE ge-

richtliche Prüfungen, Bearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bzgl. der nationalso-

zialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, behin-

dertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD ausgehend vom 

Amtsgericht Mosbach unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juristen und 

Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, von Beginn an HIER EXPLIZIT NICHT nachvollzieh-

bar wird. UND DIES WÄHREND ABER das Oberverwaltungsgericht Münster am 13.05.2024 

die Vorinstanz des Verwaltungsgerichts Köln dahingehend bestätigt, dass das Bundesamt für 

Verfassungsschutz (BfV) die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall weiterhin einstufen 

darf. Auf dieses höchstrichterliche Urteil wird hier Bezug als Beweismittel für die Eingaben 

und Beantragungen des Beschwerdeführers zur AFD genommen. UND DIES WÄHREND 
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das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AFD laut BMI am 02.05.2025 per Gut-

achten als gesichert rechtsextremistisch hochstuft. 

…  Zurückweisung der Amtsseitigen Bearbeitungsverweigerung von Anträgen zu nati-

onalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten deutschen Juristen u.a. in der AFD 

Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juris-

ten und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, verweigert, verschweigt und unterdrückt 

HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im genannten Verfahrenskomplex, dass 

der Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter aktenkundig HALTBAR mehrfach wiederholt 

„umfangreich“, „vielfältig“ und „übermäßig“ u.a. in seinen beantragten juristischen Aufarbei-

tungen von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfas-

sungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen aus der AFD u.a. 

mit den KONKRETEN SACHVERHALTEN von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch ori-

entierten deutschen Juristen u.a. in der AFD und auf deren Agieren hinweist.   

Wie u.a. auf den o.g. nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten deutschen Jurist 

und AFD-Europa-Spitzenkandidaten Maximilian Krah, der kurz vor der Europawahl 2024 

dann SS-Verbrechen öffentlich verharmlost.   

Wie u.a. auf die an den nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten Umsturzplänen 

und Umsturzversuchen aus dem Reichsbürgermilieu in 2022/2023 beteiligte AFD-Richterin 

(MdB) Birgit Malsack-Winkemann, die nach dem geplanten Umsturz als Justizministerin ei-

ner Putschistenregierung unter Führung von Heinrich XIII. Prinz Reuß eingesetzt werden 

sollte. SIEHE dazu Strafanträge an das Amtsgericht Mosbach… (a) Antrag an das Amtsge-

richt Mosbach vom 05.06.2022 unter 6F 9/22 auf STRAFANZEIGE GEGEN >> A D O L F   H 

I T L E R << WEGEN HOCHVERRATS GEGEN DEUTSCHLAND in 1924 im WIEDERAUF-

NAHMEVERFAHREN am AG MOS (SIEHE AUCH BEZUGNAHME des diesbzgl. gerichtlich 

beauftragten Gutachten vom 23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 202/21) >>> …(b) Antrag an 

das Amtsgericht Mosbach vom 03.06.2022 unter 6F 9/22 auf STRAFANZEIGE GEGEN >> A 

D O L F   H I T L E R << Ausweisung aus Deutschland bzw. Ausschluss von allen öffentlichen 

Ämtern im WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN am AG MOS (SIEHE AUCH BEZUGNAHME 

des diesbzgl. gerichtlich beauftragten Gutachten vom 23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 

202/21) >>> … (c) Anträge an das Amtsgericht Mosbach vom 24.03.2023 unter 6F 9/22 so-

wie zu 6F 202/21, 6F 2/22 und 6F 2/23 auf STRAFANZEIGEN wegen direkter Tatbeteiligun-

gen an bzw. Beihilfe zum "Hochverrat" in 2022 und 2023 mit der Planung und Vorbereitung 

gewaltsamer Umsturzversuche, u.a. aus rechtsextremistischer Motivation >>> … (d) Anträge 

an das Amtsgericht Mosbach vom 13.04.2023 unter 6F 9/22 sowie zu 6F 2/22, 6F 202/21 

und 6F 2/23 auf STRAFANZEIGEN wegen Hochverrats § 81–83a StGB auf Grund von 

rechtsextremistisch motivierten Putschversuchen, u.a. in 2022 und 2023 als Ergänzung zum 

Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Mosbach in Boxberg, als Ergänzung zur Anklage 

des versuchten Mordes vor dem OLG Stuttgart >>> … (e ) Anträge an das Amtsgericht Mos-

bach vom 28.05.2023 unter 6F 9/22 sowie zu 6F 2/22, 6F 202/21 und 6F 2/23 auf STRAF-

ANZEIGEN wegen Hochverrats § 81–83a StGB auf Grund von rechtsextremistisch motivier-

ten Umsturzversuchen, u.a. in 2022 und 2023, als Ergänzung zum Terrorprozess gegen die 

Reichsbürgergruppe militanter Rechter "Vereinte Patrioten" vor dem OLG Koblenz.  
Wie u.a. auf den rechtsextremen RICHTER und das AFD-Mitglied, ehemaliger AFD-

Bundestagsabgeordneter 2017 bis 2021, Jens Maier. U.a. mit der STRAFANZEIGE vom 

15.09.2023 gemäß § 158 StPO an das Amtsgericht Mosbach unter 6F 202/21, 6F 9/22, 6F 

2/22, 6F 2/23 wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, Beleidigung und Verunglimpfung 

mit Referenzen und Assoziationen zum Nazi-Angriffs-Terror- und Vernichtungskrieg, zur Aus-

http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/
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beutung und Vernichtung im NS-Zwangsarbeitssystem, zur NS-Verfolgung und -Vernichtung 

diverser NS-Opfer- und NS-Widerstandsgruppen, zur Nazi-Terrorjustiz, zum Nazi-

Konzentrationslagersystem, bei nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten öffent-

lichkeitswirksamen NS-Symbolaktionen wie HIER durch den rechtsextremen RICHTER, 

AFD-Mitglied, EX-MdB Jens Maier, der mit seiner Verharmlosung und Relativierung von NS-

Unrecht und NS-Verbrechen, in der die NS-Vergangenheitsbewältigung mit der NS-

Erinnerungs-, NS-Veranstaltungs- und NS-Gedenkstättenkultur, mit der NS-Bildungs- und 

Öffentlichkeitsarbeit zu den Nationalsozialistischen Verbrechen seinerseits als sogenannter 

„Schuldkult“ öffentlich verunglimpft und herabgewürdigt. Das sächsische Justizministerium 

erhob eine Disziplinarklage gegen Maier und beantragte im August 2022 beim Dienstgericht 

eine Versetzung Maiers in den Ruhestand. Das sächsische RICHTERdienstgericht am 

Landgericht untersagte Maier die RICHTERtätigkeit wegen rassistischer und abwertender 

Äußerungen und entschied Ende 2022, ihn in den vorzeitigen Ruhestand zu versetzen. Das 

Landgericht Dresden hatte bereits einige Monate zuvor ein Disziplinarverfahren gegen 

RICHTER Maier eröffnet. In der entsprechenden Pressemitteilung hieß es zur Begründung: 

„Insbesondere vor dem Hintergrund, dass RICHTER Maier zum damaligen Zeitpunkt Mitglied 

der u.a. für Presse- und Ehrschutzsachen zuständigen Kammer des Landgerichts und dort 

auch mit Verfahren der NPD befasst war, hätten seine Äußerungen zur NPD das Mäßi-

gungsgebot verletzt. Mit seinen Beiträgen habe RICHTER Maier, dessen Beruf als RICHTER 

dabei immer bekannt gewesen sei, dem Ansehen der Justiz allgemein und des Landgerichts 

Dresden im Besonderen Schaden zugefügt.“ "Mit all diesen Verhaltensweisen und dem ver-

wendeten Vokabular sucht der Antragsgegner zur Überzeugung des Dienstgerichts bewusst 

die Nähe zu Kreisen, die in der Öffentlichkeit als rechtsextrem wahrgenommen werden", hieß 

es in der Urteilsbegründung des BGH. Der Bundesgerichtshof befand am 05.10.2023, dass 

Maier nicht mehr als RICHTER arbeiten darf. Das Gericht prüfte, ob das Vertrauen der Öf-

fentlichkeit in Jens Maier als RICHTER zerstört und er nicht mehr glaubwürdig sei. Im Urteil 

wurden viele Tweets, Presseberichte und Auftritte bei politischen Veranstaltungen von Maier 

ausgewertet - also alles, was das Bild von Maier in der Öffentlichkeit bestimmt. Auch seine 

Mitgliedschaft im offiziell aufgelösten "Flügel" der AfD spielte eine Rolle und dass der sächsi-

sche Verfassungsschutz RICHTER Jens Maier als Rechtsextremisten einstufte, wie am 5. 

Oktober 2020 bekannt wurde. Maiers Revision dagegen wurde im Oktober 2023 vom 

Dienstgericht des Bundes beim Bundesgerichtshof zurückgewiesen. Er biete keine Gewähr 

dafür, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgeset-

zes einzutreten. Es war ein gezielter Tabubruch, als der AfD-Politiker und Thüringer Landes-

vorsitzende Björn Höcke im Januar 2017 das Berliner Holocaust-Mahnmal als ein "Denkmal 

der Schande" und die deutsche Erinnerungskultur als "dämliche Bewältigungspolitik" be-

zeichnete und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" forderte. Höckes Vorredner 

vom parteiinternen, formal aufgelösten „völkischen Flügel“ der AfD, der vom Verfassungs-

schutz als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft wurde, war damals Jens Maier, 

RICHTER am Landgericht Dresden und AfD-Mitglied. Für ihn sei es "eine große Ehre", ne-

ben seiner "Hoffnung" Höcke sitzen zu dürfen, so Maier bei der Veranstaltung in Dresden. Ab 

2019 bis zu seiner offiziellen Auflösung im April 2020 war Maier Obmann des „Flügels“ in 

Sachsen. Im Mai 2016 verbot Jens Maier in einem RICHTERlichen Beschluss zugunsten der 

NPD per einstweiliger Verfügung als zuständiger RICHTER des Landgerichts Dresden auf 

Antrag der NPD dem Extremismusforscher Steffen Kailitz vom Hannah-Arendt-Institut für 

Totalitarismusforschung, über die NPD zu sagen, diese plane „rassistische Staatsverbre-

chen“. Kailitz hatte das Parteiprogramm der NPD und andere öffentliche und der Partei zu-

zuordnende Quellen ausgewertet und war zur – in einem Gastbeitrag in der Wochenzeitung 
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„Die Zeit“ wiederholten – Bewertung gelangt, dass die Partei im Regierungsfalle beabsichti-

ge, „acht bis elf Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben, darunter deutsche 

Staatsbürger mit Migrationshintergrund.“ Dies ergebe sich aus der explizit geäußerten Auf-

fassung der NPD, dass deutsche Staatsbürger „anderer Rassen“ immer Fremde blieben, die 

aus Deutschland entfernt werden müssten, weil – so zitierte Kailitz die NPD weiter – „die 

Verleihung bedruckten Papiers (eines BRD-Passes) ja nicht die biologischen Erbanlagen 

verändert […] Angehörige anderer Rassen bleiben deshalb körperlich, geistig und seelisch 

immer Fremdkörper, gleich wie lange sie in Deutschland leben, und mutieren durch die Ver-

leihung bedruckten Papiers nicht zu germanischstämmigen Deutschen.“ Die NPD klagte ge-

gen Kailitz’ Bewertung, eine solche Politik lasse sich nur durch „Staatsverbrechen“ verwirkli-

chen, mit der Begründung, wenn diese Politik nicht willkürlich, sondern in gesetzlichen Re-

geln erfolge, dann könne es sich gar nicht um Verbrechen handeln, sondern sie sei dann 

rechtmäßiges Staatshandeln. RICHTER Jens Maier veröffentlichte seine inhaltliche Auffas-

sung dazu: „Ich weiß nicht, wie man, wenn man das Programm der NPD liest, auf Staatsver-

brechen kommen kann“, denn wenn „jemand aufgrund von gesetzlichen Grundlagen zurück-

geführt wird, ist das kein Staatsverbrechen.“ Er nahm Kailitz’ Einschätzung nicht als Mei-

nungsäußerung, sondern als – rechtlich leichter untersagbare – Tatsachenbehauptung. Sein 

Beschluss erfolgte im Eilverfahren ohne Anhörung von Kailitz und drohte diesem bei Zuwi-

derhandlung „Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs 

Monaten“ an. Kailitz sah sich in seiner Wissenschaftsfreiheit verletzt und legte Widerspruch 

ein. Der Beschluss des RICHTERs Jens Maier wurde später von der zuständigen Kammer in 

voller Besetzung wieder aufgehoben. Im Hauptsacheverfahren, an dem Maier nicht mehr 

teilnahm, wurde die Klage der NPD im April 2017 endgültig abgewiesen. Das Gericht bewer-

tete Kailitz’ Einschätzungen als zulässige Meinungsäußerung, die sich die NPD entgegenhal-

ten lassen müsse. Der ursprüngliche Beschluss des RICHTERs Jens Maier wurde u. a. von 

der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft als Eingriff in die Wissenschaftsfrei-

heit gewertet: Kailitz habe sich jahrelang wissenschaftlich mit der NPD befasst und „For-

schungsergebnisse öffentlich darzustellen, gehört zu den zentralen Aufgaben von Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern“. Ihre „Veröffentlichung gerichtlich zu unterbinden, 

schränkt die Freiheit der Wissenschaft unzulässig ein.“ Besondere Brisanz hatte der Be-

schluss auch deswegen, weil Kailitz im damals noch laufenden zweiten Verbotsverfahren 

gegen die NPD vom Bundesverfassungsgericht als Sachverständiger gehört wurde, dem 

RICHTER Jens Maier also faktisch die Wiederholung von Aussagen verbot, um deren Abga-

be an anderer Stelle ABER Kailitz gerichtlich gebeten worden war. 

… Amtsseitige NICHT-Nachvollziehbarkeit der entsprechenden AFD-

Strafanzeigenvorgänge und AFD-Beweismittelanträge gegen rechtsextreme u.a. AFD-

Juristen ausgehend vom Amtsgericht Mosbach …: 

UND ZWAR DAMIT dadurch dann die tatsächliche Nachverfolgung der entsprechenden 

AFD-Strafanzeigenvorgänge und AFD-Beweismittelanträge zur juristischen Aufarbeitung von 

ANTRÄGEN auf KONKRETE gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und Zuständigkeitsver-

weisungen bzgl. der nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und 

verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus 

der AFD ausgehend vom Amtsgericht Mosbach unter der Führung und Verantwortung des 

CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, von Beginn an HIER EX-

PLIZIT NICHT nachvollziehbar wird. UND DIES WÄHREND ABER das Oberverwaltungsge-

richt Münster am 13.05.2024 die Vorinstanz des Verwaltungsgerichts Köln dahingehend be-

stätigt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die AfD als rechtsextremistischen 
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Verdachtsfall weiterhin einstufen darf. Auf dieses höchstrichterliche Urteil wird hier Bezug als 

Beweismittel für die Eingaben und Beantragungen des Beschwerdeführers zur AFD genom-

men. UND DIES WÄHREND das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AFD laut 

BMI am 02.05.2025 per Gutachten als gesichert rechtsextremistisch hochstuft. 

Sachliche und fachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Mosbach 

begründet durch CDU-Direktor des Amtsgerichts, Dr. Lars Niesler: 

Das zuvor dargelegte und belegte richterliche Entscheiden und Handeln der Mosbacher 

Amtsrichterin Marina Hess in der BRD-Rechtsprechungspraxis, INSBESONDERE ABER 

AUCH im KONKRETEN Zuständigkeitsbereich des Amtsgericht Mosbach für den Neckar-

Odenwaldkreis in Baden-Württemberg; INSBESONDERE ABER AUCH verfahrensinhaltlich 

bzgl. Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und Rassismus; SOWIE INSBESONDERE 

ABER AUCH bzgl. der in Teilen rechtsextremistischen AFD, solle gemäß den Aussagen des 

Direktors des Amtsgerichts Dr. Lars Niesler unter 6F 202/21 u.a. am 19.11.2024 ANGEBLICH 

ZUNÄCHST als HALTBAR und ORDNUNGSGEMÄSS und EMPFEHLENSWERT amtsge-

richtsdirektorlich bestätigt gelten. 

Es ergeht hiermit die HIER VORLIEGEND begründete Beantragung einer erneuten dienst-

rechtlichen Überprüfung des HIER dargelegten und AKTENKUNDIG NACHWEISBAR 

HALTBAR belegten Agierens der Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess beim Amtsgericht 

Mosbach. HIER INSBESONDERE auch auf Grund ihrer amtsseitigen Bearbeitungsverweige-

rungen der o.g. ANTRÄGE auf KONKRETE Strafanzeigen, auf gerichtliche Prüfungen, Bear-

beitungen und Zuständigkeitsverweisungen bzgl. der nationalsozialistisch-

rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindli-

chen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD ausgehend vom o.g. beim Amts-

gericht Mosbach anhängigen Verfahrenskomplex. HIER INSBESONDERE auf Grund ihrer 

amtsseitigen Bearbeitungsverweigerungen der ANTRÄGE auf KONKRETE gerichtliche Prü-

fungen, Bearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bzgl. der nationalsozialistisch-

rechtsextremistisch orientierten Umsturzversuche vor 1933 und nach 1945 in Deutschland, 

u.a. unter Beteiligungen von AFD- Mitgliedern, und deren juristischen Aufarbeitungen. 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert seit 

2022 die KONKRETEN Bestätigungen zu Eingang, Bearbeitung und Zuständigkeitsverwei-

sung bzgl. o.g. AFD-Anträge. UND DIES OBWOHL das Verwaltungsgericht Stuttgart in sei-

nem Urteil vom März 2025 feststellt, dass der Landesverfassungsschutz, der die AFD seit 

2022 beobachtet, die baden-württembergische AfD weiterhin als rechtsextremistischen Ver-

dachtsfall einstufen und beobachten darf. Die offene Beobachtung der AfD durch den Verfas-

sungsschutz erfolge zu Recht, heißt es in der Begründung. Nach Überzeugung des Verwal-

tungsgerichts liegen die dafür notwendigen tatsächlichen Anhaltspunkte für Bestrebungen 

gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vor. So verfolge die Partei einen verfas-

sungswidrigen Volksbegriff mit einer Anknüpfung an Merkmale wie Herkunft oder Rasse. 

Auch der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hatte bzgl. des AFD-BW-Landesverbandes im 

November 2024 bestätigt, dass es tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Be-

strebungen gibt, weil BW-Mitglieder der AfD für "einen ethnischen Volksbegriff" einträten. 

Politische Kontextualisierung des Agierens von Dr. Lars Niesler als Direktor  

des Amtsgerichts Mosbach und als  

Mitglied  im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  
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der CDU Baden-Württemberg 

INSBESONDERE vor, im und nach dem Bundestagswahlkampf 2025 

Vor dem Hintergrund der schwierigen Regierungsbildung mit der rechtspopulistischen und 

teilweise rechtsextremen FPÖ in Österreich, hat der CDU-Kanzlerkandidat und CDU-

Parteivorsitzende Friedrich Merz während des Bundestagswahlkampfes im Januar 2025 öf-

fentlich mitgeteilt und bekräftigt, dass die CDU-Brandmauer zur AFD definitiv stehen würde 

und dass er selbst sein Schicksal als CDU-Parteivorsitzender daran knüpfen wür-

de. Österreich sei der „Beweis dafür, dass man Rechtspopulisten nicht den Weg in die Macht 

ebnen darf“, sagte Merz in den ARD-„Tagesthemen“ (WELT: 11.01.2025). Er werde nicht 

zulassen, dass in der CDU die „Brandmauer“ zur AfD falle. „Ich knüpfe mein Schicksal als 

Parteivorsitzender der CDU an diese Antwort“, sagte Merz am Rande einer Klausur des 

CDU-Bundesvorstands in Hamburg. „Wir arbeiten nicht mit einer Partei zusammen, die aus-

länderfeindlich ist, die antisemitisch ist, die Rechtsradikale in ihren Reihen, die Kriminelle in 

ihren Reihen hält – eine Partei, die mit Russland liebäugelt und aus der Nato und aus der 

Europäischen Union austreten will.“ Warnungen vor Wahlerfolgen der AfD gibt es seit Lan-

gem. Aber am 19.01.2025 holte Friedrich Merz ganz weit aus: Der Unions-Kanzlerkandidat 

warnte nicht nur vor einem Wahlsieg der Rechtspopulisten 2029 in Deutschland. "Ich sage 

es, wie ich es denke: Die nächste Bundestagswahl ist dann 2033. Und einmal 33 reicht für 

Deutschland", fügte er in Anspielung auf die Machtübernahme der Nazis 1933 hinzu (ntv: 

22.01.2025).  

Strafanzeigen gegen den AFD-Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lucassen, 
verteidigungspolitischer Sprecher der AFD-Fraktion und Obmann im  

Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, 
wegen nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierter volksverhetzender 

NS-Verharmlosung im Mai 2025 
(a…) durch Verschweigen und Verleugnen 

der Wehrmachtsverbrechen und SS-Verbrechen   
u.a. in Griechenland und (b…) durch Unterdrücken 

der Griechischen Reparationsforderungen 
für durch Nazi-Deutschland verursachte Weltkriegsschäden und  

(c…) durch Verunglimpfung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier,  
der  bei seinem Griechenland-Besuch im Oktober 2024 

um Vergebung für die deutschen Verbrechen 
während der NS-Zeit auf Kreta gebeten und die historische Nicht-Ahndung 

der deutschen Kriegsverbrechen in Griechenland  
durch die deutsche Justiz seit 1945 bis heute öffentlich kritisiert hat und 

(d…) durch Verunglimpfung des Bundespräsidenten Johannes Rau, der im April 2000 
die deutschen Kriegsverbrechen in Griechenland offiziell anerkennt, 

an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 
Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  

der CDU Baden-Württemberg 

§ 158 

Strafanzeige; Strafantrag 

Die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag können bei den Staatsanwaltschaften und 

Amtsgerichten schriftlich angebracht werden.  Dem Verletzten ist auf Antrag der Ein-
gang seiner Anzeige schriftlich zu bestätigen. Die Bestätigung soll eine kurze Zusammen-

fassung der Angaben des Verletzten zu Tatzeit, Tatort und angezeigter Tat enthalten. 
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Der HIER Beschuldigte AFD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen, verteidigungspoliti-

scher Sprecher der AFD-Fraktion und Obmann im Verteidigungsausschuss des Deutschen 

Bundestages, bringt am Beispiel seines eigenen Vaters Hans Lucassen, der 1941 mit seinen 

Kameraden des Fallschirmjägerregiments 1 über Kreta absprang, HIER im Mai 2025 in den 

Sozialen Medien öffentlich seine Bewunderung für die deutschen Kreta-Eroberer im histori-

schen Kontext des Nazi-Angriffs-Terror- und Vernichtungskrieges 1939-1945 zum Ausdruck 

und glorifiziert dabei gezielt Hitlers Fallschirmjäger. Mit einem Post zum Jahrestag der Inva-

sion Kretas durch die Wehrmacht sorgt der AfD-Politiker Lucassen für mehr als nur Empö-

rung. Der HIER Beschuldigte AFD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen würdigt unkri-

tisch die Rolle deutscher Fallschirmjäger und damit die aggressive NS-Eroberungspolitik mit 

der Verherrlichung einer Adolf Hitlers Elitetruppen. Dabei blendet Lucassen begangene 

Kriegsverbrechen und die Rolle dieser Truppe, der Wehrmacht und der SS im NS-System 

aus. Der HIER beschuldigte ehemalige Oberst der Bundeswehr erinnerte u.a. auf der Platt-

form X und auf Facebook an den Einsatz seines Vaters, der laut seiner Aussage bei der 

deutschen Invasion Kretas 1941 zum Einsatz kam. Die Eroberung Kretas habe auch den Ruf 

der modernen Fallschirmjägertruppe begründet, behauptet Lucassen. Bis heute seien die 

Eckdaten und Namen dieser Schlacht den Soldaten der Bundeswehr geläufig. "Auch, wenn 

es die politische Führung zu unterbinden versucht." Es kam auf der griechischen Insel Kreta 

zu zahlreichen Massakern an der Zivilbevölkerung. So erschoss das von Lucassen erwähnte 

Fallschirmjägerregiment 1 am 3. Juni 1941 im Ort Kondomari mehrere Geiseln. Insgesamt 

wurden in den ersten Monaten der deutschen Besatzung mehr als 2000 Kreter ermordet. Als 

Luftwaffen-Chef hielt Hermann Göring seine schützende Hand über die Fallschirmjäger. Auch 

Propagandaminister Joseph Goebbels förderte sie. Sein Stiefsohn Harald Quandt diente als 

Offizier in der 1. Fallschirmjägerdivision. Die Truppe wurde vom NS-Regime privilegiert pro-

tegiert und bevorzugt. Die Propaganda schuf das Bild von fanatischen Vorzeigesoldaten. 

"Der Mythos von wenigen unüberwindlichen Fallschirmjägern, die der feindlichen Übermacht 

trotzten, findet sich bis heute in der Fachliteratur", sagte Historiker Pahl im Gespräch mit 

ntv.de. Die zahlreichen Kriegsverbrechen, die deutsche Fallschirmjäger auf Kreta, an der 

Ostfront und in Italien verübten, geraten dabei häufig in den Hintergrund. Den Massenmord 

an kretischen Zivilisten vergisst der HIER Beschuldigte verteidigungspolitische Sprecher der 

AfD-Bundestagsfraktion Rüdiger Lucassen gezielt in seiner Begeisterung für die „soldatische 

Leistung“ der Wehrmachtsfallschirmjäger, welche „die Blüte deutschen Mannestums“ darstel-

len würden, offensichtlich in seiner gezielt nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-

orientierten geschichtsrevisionistischen Darstellung zu erwähnen. Die Umdeutung der eige-

nen Geschichte durch Verharmlosen, Verschweigen oder Verleugnen der in ihr begangenen 

Verbrechen ist ein bewährtes Mittel aller autoritären und faschistischen Kräfte. Beispielweise 

kritisierte der  sächsische FDP-Politiker Carl Gruner diese Äußerungen des AFD-

Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lucassen im Mai 2025: „Ihr Vater hat an einem barbari-

schen Angriffskrieg teilgenommen. Heute ist jeder deutsche Soldat dazu verpflichtet, derarti-

ge Befehle nicht auszuführen. Die Wehrmacht kann keine Traditionsgrundlage für demokrati-

sche Streitkräfte sein.“ Besonders in Erinnerung geblieben ist die Operation der Fallschirm-

jäger der 7. Fliegerdivision jedoch wegen der Brutalität des deutschen Vorgehens gegen die 

kretische Zivilbevölkerung. Auf massiven Widerstand und unerwartet starke Gegenwehr rea-

gierten die Deutschen mit drastischer Härte gegenüber Zivilisten. Ein Generalmajor ordnete 

an, bei Angriffen auf Soldaten Geiseln zu nehmen – Männer zwischen 18 und 55 Jahren. Im 

Falle feindlicher Handlungen solle „sofortige Erschießung“ folgen. Für jeden getöteten Deut-

schen seien zehn Griechen zu erschießen, zudem sollten umliegende Ortschaften angezün-

det werden. Das 50 Kilometer südwestlich von Chania gelegene Kandanos war eines der 
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ersten Dörfer auf Kreta, das von Soldaten der Wehrmacht vollständig zerstört worden war. 

Unter dem Befehl von Generalleutnant Kurt Student wurden am 3. Juni 1941 mehr als 180 

Bewohner, die sich den deutschen Soldaten entgegengestellt hatten, getötet. Der deutsche 

Angriff auf Gebäude und Bewohner war eine Vergeltungsmaßnahme für die Tötung deut-

scher Soldaten durch Widerstandskämpfer.   

Der HIER Beschuldigte AFD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen unterdrückt HIER 

gezielt die seit Jahrzehnten erhobenen Reparationsforderungen der Republik Griechenland 

gegen die Bundesrepublik Deutschland als Forderungen des griechischen Staates gegen die 

Bundesrepublik Deutschland auch noch im 21. Jahrhundert, die auf Entschädigung für Ver-

luste und Schäden gerichtet sind, die von deutschen Truppen und Besatzungsbehörden auf 

griechischem Hoheitsgebiet während des Zweiten Weltkriegs verursacht worden sind.  

Der HIER Beschuldigte AFD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen verunglimpft den 

Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der bei seinem Griechenland-Besuch im Okto-

ber 2024 um Vergebung für die deutschen Verbrechen während der NS-Zeit auf Kreta gebe-

ten hat. "Ich möchte Sie heute im Namen Deutschlands um Vergebung bitten", sagte Stein-

meier auf Griechisch in Kandanos auf Kreta, dem Schauplatz einer der schlimmsten Gräuel-

taten der deutschen Besatzungstruppen während des Zweiten Weltkriegs. Weiter entschul-

digte sich der Bundespräsident dafür, dass Deutschland über Jahrzehnte die Ahndung der 

Verbrechen verschleppt und nach dem Krieg "zunächst weggesehen und geschwiegen hat". 

Ausführlich ging Steinmeier auf die Tatsache ein, dass Generalleutnant Kurt Student nach 

dem Krieg nie für seine Verbrechen in Griechenland zur Rechenschaft gezogen wurde. Dies 

sei ein weiteres "beschämendes Kapitel" im Umgang mit Kriegsverbrechern, sagte er. Der 

Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender legten an der Gedenkstätte für die Opfer 

der Zerstörung in Kandanos einen Kranz nieder. Kandanos ist heute für die Griechen ein 

"Märtyrerdorf", von denen es 120 im ganzen Land gibt. "Es ist ein schwerer Weg, als deut-

scher Bundespräsident an diesen Ort zu kommen. Aber ich kann nicht hier auf Kreta sein, 

ohne diesen Ort deutscher Scham zu besuchen", so Steinmeier. Allein auf Kreta seien im 

Zweiten Weltkrieg tausende Zivilisten ermordet worden. Dazu kämen zahlreiche griechische 

Juden, die deportiert worden seien. "Wir können das Leid nicht ungeschehen machen", sagte 

Steinmeier in seiner Ansprache. "Aber wir müssen die Erinnerung daran wachhalten, damit 

nicht wieder geschieht, was einmal geschehen ist". Weiter sprach er sich beim Besuch des 

wiederaufgebauten Dorfes für eine gemeinsame Gedenkkultur aus. Steinmeier ist das erste 

deutsche Staatsoberhaupt, das Kreta besucht. In Kandanos sprach er lange mit Überleben-

den des Massakers. In der Menschenmenge waren auch kritische Stimmen zu hören. Mit 

Ausrufen wie "Gerechtigkeit" und "der Kampf geht weiter" spielten einige Anwesende auf die 

ungeklärte Frage deutscher Reparationszahlungen für Griechenland an. Das Gedenken an 

die Opfer der Nazi-Verbrechen war eines der großen Themen von Steinmeiers dreitägiger 

Reise nach Griechenland. Gemeinsam mit der Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou 

hat er in deren Heimatstadt Thessaloniki die Baustelle für ein geplantes Holocaust-Museum 

besucht. Die deutsche Verantwortung für die Opfer auf griechischer Seite sei "ein schwieri-

ges Thema, das in unseren Beziehungen eine Rolle spielt und dem wir nicht ausweichen 

dürfen", sagte Steinmeier am Mittwoch in Athen. Kandanos ist nur einer von über 120 Orten 

in Griechenland, in denen während der Besatzung durch die Achsenmächte in den Jahren 

1941 bis 1944 in größerem Ausmaß Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung und vollstän-

dige Zerstörung im Rahmen sogenannter „Vergeltungsmaßnahmen“ verübt wurden. Ein wei-

terer solcher Ort ist z. B. das Dorf Katarraktis bei Tzoumerka in der Nähe von Ioannina im 

Nordwesten des Landes. Zwischen 1941 und 1944 besetzte die deutsche Wehr-

macht Griechenland und verübte dabei zahlreiche Massaker. Die Soldaten töteten, plünder-

https://www.dw.com/de/bundespr%C3%A4sident-steinmeier-in-griechenland-dialog-vergangenheitsbew%C3%A4ltigung-historisches-gedenken/a-70619163
https://www.griechenland.net/tourismus/reportagen/30124-in-zerkl%C3%BCfteter,-wilder,-traumhaft-sch%C3%B6ner-gebirgslandschaft?highlight=WyJ0em91bWVya2EiXQ==
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ten und zerstörten ganze Dörfer. Deutsche und österreichische Soldaten der 117. Jäger-

Division fuhren am Morgen des 13. Dezember 1943 mit der Zahnradbahn nach Kalavrita. Die 

Wehrmacht verübte hier über fünf Stunden hinweg eines der schlimmsten Kriegsverbrechen 

in Südosteuropa während des Zweiten Weltkriegs. Die Soldaten ermordeten mehrere Hun-

dert Menschen in der heute über 2.000 Einwohner zählenden Ortschaft. Unstrittig ist, dass 

die Wehrmacht fast alle Männer und Jungen im aus ihrer Sicht wehrfähigen Alter erschoss. 

"Stadt der Witwen" wird der Ort seither genannt. Die Liste der Gewaltexzesse des deutschen 

Militärs an griechischen Zivilisten ist lang. Im 1.800-Einwohner-Ort Distomo ermordeten SS-

Panzergrenadiere am 10. Juni 1944 über 200 Menschen. Das älteste Opfer war 85, das 

jüngste zwei Monate alt. Zuvor hatten Partisanen drei Deutsche getötet und 18 weitere ver-

letzt. In Kesariani richteten einst deutsche Exekutionskommandos 600 griechische Wider-

standskämpfer hin. Während der gesamten Besatzungszeit wurden Zigtausende griechische 

Zivilisten, darunter auch viele Frauen und Kinder, brutal liquidiert, die 60.000 deportierten 

und ermordeten griechischen Juden nicht eingeschlossen. Die deutsche Ausplünderung des 

Landes war einer der wichtigsten Gründe für die epidemische Hungersnot: Allein im ersten 

Besatzungswinter starben - nach gemäßigten Schätzungen - mindestens 100.000 Griechen 

am Hunger. Es gibt auch weit höhere Schätzungen von insgesamt 300.000 bis zu 600.000 

Opfern. Hinzu kam der jähe Absturz der Geburtenrate. Beim deutschen Abzug litt jeder dritte 

Grieche an epidemischen Infektionskrankheiten. Kaum zu berechnen sind die Verluste durch 

die Hyperinflation sowie die Zerstörung der Infrastruktur als Folge raubwirtschaftlicher Aus-

beutung. Und das besetzte Griechenland musste sogar noch für die Kosten des Besatzers 

aufkommen. »Die Brutalität, die Grausamkeit, die Menschenverachtung der deutschen Be-

satzer, sie lässt auch mir und gerade heute den Atem stocken,« sagte Bundespräsident 

Steinmeier in 2024.  

Der HIER Beschuldigte AFD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen verunglimpft den 

Bundespräsidenten Joachim Gauck, der bei seinem Griechenland-Besuch im 2014 über die 

deutsche NS-Besatzungszeit und ihre Folgen sagte: "Ich wünschte so sehr, längst hätte ei-

ner gesagt, der damals Befehle gegeben und ausgeführt hat: ,Ich bitte um Entschuldigung.' 

Oder: ,Es tut mir so unendlich leid.'" Es seien "diese nicht gesagten Sätze, die eine zweite 

Schuld begründen, da sie die Opfer sogar noch aus der Erinnerung verbannen". Die in der 

Eurokrise gewachsenen Spannungen zwischen Berlin und Athen haben ihren Grund nicht 

zuletzt darin, dass deutsche Regierungen zu selten Bedauern über die Ausplünderung des 

Landes und die Gräuel äußerten, die SS und Wehrmacht während der Besatzungszeit 1941 

bis 1944 in Griechenland angerichtet haben. Hunderttausende Tote durch Hungersnöte; ver-

brannte Dörfer, ermordete Zivilisten, Zehntausende in die Vernichtungslager deportierte Ju-

den, eine zerstörte Wirtschaft - die Brutalität der Besatzer sollte den griechischen Widerstand 

brechen. Nach dem Krieg aber wollten die Deutschen wenig davon hören. Bundespräsident 

Joachim Gauck hat im März 2014 in Griechenland um Verzeihung für die Verbrechen der 

deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg gebeten. "Mit Scham und Schmerz bitte ich im 

Namen Deutschlands die Familien der Ermordeten um Verzeihung", sagte Gauck bei einem 

Besuch des nordgriechischen Bergdorfs Lyngiades, das 1943 von Wehrmachtssoldaten in 

einer Vergeltungsaktion zerstört worden war. "Ich verneige mich vor den Opfern der unge-

heuren Verbrechen", sagte Gauck. Er wolle aussprechen, was "Täter und viele politische 

Verantwortliche" in der Nachkriegszeit nicht aussprechen wollten: Das, was geschehen ist, 

war brutales Unrecht." Bundespräsident Johannes bekundet bei seinem Griechenland-

Staatsbesuch im April 2000 am Ort des größten Wehrmacht-Massakers in Griechenland, das 

in Deutschland fast völlig unbekannte Peloponnes-Städtchen Kalavryta, seine Anteilnahme 

für die Deutschen Kriegsverbrechen in Griechenland. Kalavryta ist das griechische Symbol 
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für die Verbrechen der deutschen Besatzungsmacht während des Zweiten Weltkrieges. Im 

Dezember 1943 hatte eine großdeutsche Gebirgsjägereinheit in Kalavryta etwa 700 Zivilisten 

ermordet. „Ich bin hierher gekommen, um die Erinnerung in Deutschland daran wach zu hal-

ten“, sagte Rau in Gegenwart des griechischen Staatspräsidenten Stephanopoulos. „Ich 

empfinde hier an dieser Stelle tiefe Trauer und Scham.“ Im Gegensatz zu Oradour oder 

Lidice sucht man den Ortsnamen Kalavryta in deutschen Schulbüchern und Lexika vergeb-

lich. Das hat die griechische Öffentlichkeit schon immer verbittert. Die Geste des deutschen 

Präsidenten wird also auch deshalb gewürdigt, weil der Ort und sein Schicksal damit endlich 

auch einmal in den deutschen Fernsehnachrichten seine Erwähnung findet. Mit Rau besucht 

zum erstenmal ein deutsches Staatsoberhaupt den Ort dieser Tragödie. Den Besuch in Ka-

lavryta hält Rau für den Höhepunkt seiner Griechenland-Reise. Als sich der Bundespräsident 

ins Gästebuch der kleinen Kapelle am Hinrichtungsort einträgt, gelobt er: "Was wir hörten 

und erfuhren, wollen wir unseren Kindern nicht verbergen." Und das Bekenntnis zu Trauer 

und Scham in Kalavryta ist keine rechtsgültige Antwort auf die Frage, wie sich das vereinigte 

Deutschland als Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches gegenüber den Opfern von NS-

Besatzungsverbrechen verhält.  

Der HIER Beschuldigte AFD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen unterdrückt HIER 

den KONKRETEN SACHVERHALT der seit langem von Griechenland geforderte Wieder-

gutmachung für die im Zweiten Weltkrieg erlittenen Kriegsschäden. In 2021 wurden seitens 

des griechischen Finanzministeriums und der Zentralbank sowie eines griechischer Parla-

mentsausschuss Reparationsforderungen zwischen 269 Milliarden und 332 Milliarden Euro 

berechnet. Konkreter fordert der Ausschuss Reparationen für materielle Kriegsschäden und 

beschlagnahmte Waren, die Rückzahlung einer Zwangsanleihe, Entschädigungen für Opfer 

deutscher Kriegsverbrechen und ihre Angehörigen und die Rückführung Hunderter entwen-

deter archäologischer Artefakte als NS-Raubkunst. Der Bundespräsident Steinmeier hat im 

Oktober 2024 Griechenlands Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou getroffen. Sie hatte 

ihn gleich zum Auftakt ihres Gesprächs an die im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden ihres 

Landes und an die an Hitlerdeutschland gezahlte Zwangsanleihe erinnert. Das Problem der 

Kriegsentschädigungen und der Zwangsanleihe (Geld für Hitlers Krieg) habe für das griechi-

sche Volk noch immer »eine sehr große Bedeutung«, sagte Sakellaropoulou: »Ein Problem, 

das immer noch in der Schwebe ist.« Zugleich verwies Bundespräsident Steinmeier auf 

von Deutschland angestoßene Projekte wie den deutsch-griechischen Jugendaustausch und 

den deutsch-griechischen Zukunftsfonds. Aus diesem werden zahlreiche Erinnerungsprojek-

te finanziert, die sich vor allem an junge Menschen richten. Dass das von Sparzwängen ge-

plagte Auswärtige Amt den Fonds nach einem „Spiegel“-Bericht von 900.000 Euro jährlich 

auf 300.000 Euro zusammenstreichen will, kritisierte Steinmeier in Kandanos als „falsches 

Signal“ und sagte: „Der Fonds arbeitet seit 2014 an einer gemeinsamen Erinnerungskultur 

und ist damit zugleich wichtige Grundlage für unsere gemeinsame Zukunft als enge Partner-

länder.“ Er sei froh, dass die Finanzierung jetzt noch einmal im Parlament besprochen wer-

den solle. Der Haushaltsausschuss des Bundestags werde am 14. November 2024 in der 

sogenannten Bereinigungssitzung letzte Hand an den Haushaltsentwurf 2025 anlegen. Da-

bei kommt es üblicherweise noch zu zahlreichen Nachbesserungen. Diese hält Steinmeier 

nach seinem Besuch in Kandanos auch für dringend geboten. „Wir haben hier bei unseren 

Gesprächen erneut erfahren, wie präsent die Wunden der Vergangenheit noch immer sind“, 

sagte er. „Umso mehr müssen wir ernsthaft und vertrauensvoll an neuen, tragfähigen Ver-

bindungen zueinander arbeiten.“ Zweifel an der ablehnenden Haltung Berlins gegenüber 

Reparationsforderungen aus Athen habe auch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Diens-

tes des Bundestages im Jahr 2013 geäußert. »Wenn die Bundesregierung so tut, als sei 

https://www.spiegel.de/thema/frank_walter_steinmeier/
https://rp-online.de/thema/deutschland/
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über Zwangsanleihen und Reparationszahlungen endgültig entschieden, so ist das zynisch«, 

sagte der Linkenpolitiker Dominic Heilig in 2016. Von allen Besatzungsgebieten war Grie-

chenland jenes, das neben den slawischen Ländern am brutalsten besetzt wurde mit zahlrei-

chen Massenerschießungen, einer großen Hungersnot, die über 100.000 Tote forderte, der 

Vernichtung fast der gesamten jüdischen Bevölkerung. Die Besatzungserfahrung war für 

Griechenland eine äußerst traumatische. Insbesondere hervorzuheben sind die Vergeltungs-

aktionen, dass für wenige getötete deutsche Soldaten Hunderte oder teilweise auch Tausen-

de Zivilisten wahllos erschossen wurden. Ganze Ortschaften wurden ausgerottet, männliche, 

weibliche Bevölkerung, Kinder, Alte, also die gesamte Bevölkerung, und diese Orte gelten 

heute im griechischen kollektiven Gedächtnis natürlich als jene Orte, wo die Besatzungs-

herrschaft besonders nicht nur brutal ausgeübt wurde, sondern die auch für die griechische 

kollektive Erinnerung eine wichtige Rolle spielen. Die dreieinhalbjährige deutsche Okkupati-

on Griechenlands – in manchen Gegenden war es sogar vier Jahre – war blutiger und zer-

störerischer als in allen nichtslawischen Ländern, aber auch als in Tschechien, und es gab 

viele griechische Lidices. Lidice und Oradour sind einem gebildeten Deutschen bekannt. Ka-

labrita, wo Bundespräsident Rau 2000 war, oder Lingiades, wo Bundespräsident Gauck im 

März 2014 war, kennt praktisch niemand, obwohl dort auf brutale Weise Frauen, Kinder, un-

geborene Kinder hingebracht wurden, und niemand erinnert sich daran. Die deutschen 

Schulbücher schreiben laut dem  deutsch-griechischen Historiker Hagen Fleischer  nichts 

darüber. Im Dorf Lyngiades ermordeten deutsche Truppen 1943 dort 82 Menschen, vor allem 

Frauen und Kinder. Dies ist nur eines von Hunderten deutscher Massaker allein in Griechen-

land. Die Angehörigen der Opfer fordern eine Entschädigung, aber vergeblich. Eine Ent-

schädigungsklage der jüdischen Gemeinde von Thessaloniki und eine kleine Anfrage der 

Partei die Linke an die Bundesregierung waren weitere Anlässe, die Ausreden Deutschlands 

unter die Lupe zu nehmen. Ein Bundestags-Gutachten zweifelt im Juli 2019 die deutsche 

Absage an griechische Reparationsforderungen für Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg an. 

„Die Position der Bundesregierung ist völkerrechtlich vertretbar, aber keineswegs zwingend“, 

heißt es in einem neuen Sachstandsbericht der Wissenschaftlichen Dienste des Parlaments, 

der von der Linken in Auftrag gegeben wurde und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 

Die Bundestags-Experten regen darin eine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs in 

Den Haag an, um Rechtsklarheit zu schaffen. Zu einem solchen Verfahren müsste die Bun-

desregierung sich aber freiwillig bereit erklären, weil der Streitfall jahrzehntelang zurückliegt. 

2016 drohte der damalige griechische Justizminister sogar damit, in Griechenland deutsches 

Eigentum zu beschlagnahmen. Eine Konferenz der Siegermächte in Paris errechnete im 

Februar 1946 einen Anspruch Griechenlands auf Reparationen in Höhe von über sieben Mil-

liarden US-Dollar. Zudem sorgt die Diskussion um eine Zwangsanleihe in Höhe von rund 500 

Millionen Reichsmark, die die griechische Kollaborationsregierung den NS-Besatzern ge-

währt haben soll, bis heute für Streit. In den Jahren bis 2018 forderten griechische Politiker 

diese Anleihe und Reparationsforderungen mit Schulden aus dem Euro-Rettungspaket zu 

verrechnen. Der Historiker Karl Heinz Roth hatte Mitte 2015 in der Debatte über eine Ent-

schädigung Griechenlands für erlittenes NS-Unrecht einen abschließenden Reparationsver-

trag gefordert, der den 2+4-Vertrag nachträglich ergänzt:  "eine Art Schlussakte, in der noch 

einmal alles auf den Tisch kommt und in der eine Bilanz der deutschen Besatzungs- und 

Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg gezogen wird". Auf dieser Basis könnten dann die 

Ansprüche der noch nicht entschädigten Angehörigen und überlebenden Opfer befriedigt und 

die ausstehenden Reparationsleistungen geklärt werden. Es sei "völkerrechtlich eindeutig", 

dass die Frage der Reparationen für Griechenland bisher nicht abschließend beantwortet 

wurde, so der Historiker. Was er in den Akten der deutschen Außenpolitik gelesen habe, die 
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sich mit dem Thema Entschädigung befassen, habe ihn "bestürzt: Wie extrem arrogant und 

herablassend mit den Forderungen aus Athen umgegangen wurde! Es gab ein paar Brotsa-

men vom deutschen Herrentisch in den 1950er und 1960er Jahren - aber letztlich wurden die 

Griechen immer auf den Sankt Nimmerleinstag vertröstet." Roth verwies zudem auf "das 

ungeheure Defizit in der Erinnerungskultur". Es würden "nur Krokodilstränen vergossen", 

aber eine "materielle Wiedergutmachung" werde von den Zuständigen "gar nicht in Betracht 

gezogen". Athen argumentiert, die Siegermächte und Deutschland hätten keinen Vertrag zu 

Lasten eines Dritten - nämlich Griechenlands - schließen können. 

ANTRÄGE auf KONKRETE gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und  

Zuständigkeitsverweisungen beim Amtsgericht Mosbach bzgl. 

nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und  

verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen 

in und aus der AFD 

INSBESONDERE vor, im und nach dem Bundestagswahlkampf 2025 

an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  

der CDU Baden-Württemberg 

Die o.g. fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert im 

o.g. Verfahrenskomplex HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die amtsrichterlichen 

ordnungsgemäßen jeweiligen KONKRETEN Eingangsbestätigungen, Sachverhaltsbenen-

nungen und Sachverhaltserläuterungen SOWOHL von eingereichten Strafanzeigen ENT-

GEGEN § StPO 158 ALS AUCH von Anträgen auf Wiederaufnahme-, Aufhebungs- und Ent-

schädigungsverfahren, auf gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und Zuständigkeitsverwei-

sungen SOWOHL bzgl. der beantragten juristischen Aufarbeitung ausgehend vom Amtsge-

richt Mosbach zu Deutschen Kolonialverbrechen in Afrika und zu nationalsozialistischen Ver-

brechenskontexten ALS AUCH bzgl. der beantragten juristischen Aufarbeitung ausgehend 

vom Amtsgericht Mosbach zu nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokra-

tie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in 

und aus der AFD. HIER AUCH INSBESONDERE zu nationalsozialistisch-rechtsextremistisch 

orientierten Umsturzversuchen vor 1933 und nach 1945 in Deutschland, u.a. unter der Betei-

ligung von AFD-Mitgliedern wie zuvor dargelegt und belegt.  

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) missachtet die 

Strafprozessordnung unter § 158 bei der diesbzgl. KONKRET gesetzlich geregelten Entge-

gennahme und Weiterbearbeitung HIER ABER EXPLIZIT in deren Anwendung … (a)  mit der 

amtsseitigen NICHT-Benennung der einzeleingabenbezogenen konkreten NS-Sachverhalte, 

… (b) mit der NICHT-Ausstellung der jeweiligen konkreten NS-Eingangsbestätigungen, … 

und (c) mit der NICHT-Mitteilung von jeweiligen konkreten NS-Weiterbearbeitungen bzw. von 

Mitteilungen offizieller NS-Zuständigkeitsweiterverweisungen in den o.g. jeweiligen einzelnen 

KONKRETEN NS-Eingaben-Sachen. Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin 

Marina Hess verweigert HIER EXPLIZIT amtsseitig NS-Eingangs- und NS-

Weiterbearbeitungsbestätigungen, NS-Sachverhaltsbenennungen und NS-Zuständigkeits-

verweisungen … (a) bei beantragten NS-Wiederaufnahme- und Aufhebungsverfahren, … (b) 

bei beantragten NS-Wiedergutmachungs- und Entschädigungsverfahren, … (c) bei beantrag-

ten gerichtlichen Prüfungen einzeleingabenbezogener KONKRETER NS-Sachverhalte. ZU 

diesen HIER o.g. vom Beschwerdeführer beantragten juristischen Aufarbeitungen 



 
 23 

bzgl.  ENTSCHÄDIGUNG VON NS-VERFOLGTEN UND NS-OPFERN sowie von VER-

FOLGTEN UND OPFERN des DEUTSCHEN KOLONIALISMUS in Afrika und diesbzgl. Re-

parationsforderungen gegen Deutschland wegen Völkermordverbrechen, Kriegsverbrechen, 

etc. ausgehend vom Amtsgericht Mosbach, u.a. auch … :  

… Anträge auf ENTSCHÄDIGUNG VON NS-VERFOLGTEN UND NS-OPFERN sowie Überprüfung 

von Reparationsforderungen an das Amtsgericht Mosbach:  Erinnerungs-Antrag vom 26.04.2023 an 

das Amtsgericht Mosbach auf gerichtliche Prüfung des am 01.09.2022 von Polen vorgelegten Gutach-

tens zu von Nazi-Deutschland verursachten Weltkriegsschäden anlässlich der Rede des Bundesprä-

sidenten Frank Walter Steinmeier am 80. Jahrestag am 19.04.2023 zur Niederschlagung des Auf-

stands im Warschauer Ghetto >>>  

…  Anträge auf ENTSCHÄDIGUNG VON NS-VERFOLGTEN UND NS-OPFERN und Überprüfung von 

Reparationsforderungen an das Amtsgericht Mosbach: Antrag vom 01.09.2022 auf Gerichtliche Prü-

fung unter 6F 9/22 beim AG/FG Mosbach des heute von Polen vorgelegten Gutachtens zu Weltkriegs-

schäden zum Aktuellen Anlass 83. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen und des Beginns des 

Nazi-Terror- und Vernichtungskrieges >>>  

… … STRAFANTRAG vom 24.07.2024 gegen den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD im 

NRW-Landtag, Sven Tritschler an das Amtsgericht Mosbach unter der Verantwortung des Direktors 

des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer 

Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg, wegen geschichtsrevisionistischer und rechtsextre-

mer Volksverhetzung Anfang Juli 2024 durch Verhöhnung, Verächtlichmachung und Diskreditierung 

der Opfer des ersten Völkermords im 20. Jahrhundert durch deutsche Schutztruppen der deutschen 

Kolonie Deutsch-Südwestafrika als Deutsches rassistisches Unrechtsregime mit Konzentrationsla-

gern. Verschweigen, Verleugnen und Verharmlosen von Deutschen Kolonialverbrechen in Afrika u.a. 

entgegen der Anerkennung des Völkermords an den Herero und Nama mit der offiziellen Entschuldi-

gung der Bundesregierung in 2021 >>>  

… Anträge auf ENTSCHÄDIGUNG VON VERFOLGTEN UND OPFERN des DEUTSCHEN KOLO-

NIALISMUS in Afrika und Überprüfung von Reparationsforderungen an das Amtsgericht Mosbach: 

Antrag vom 18.05.2023 auf amtsseitige Verfügung an das Amtsgericht Mosbach unter 6F 9/22 sowie 

zu 6F 2/22, 6F 202/21 und 6F 2/23 zur Gerichtlichen Prüfung der Reparationsforderungen wegen 

deutscher rassistischer und kolonialer Verbrechen in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika als 

historische Vor- und Wegbereitung der Nationalsozialistischen rassenideologischen Verbrechen an-

lässlich der in 2023 diskutierten Reparationsforderungen aus Tansania >>>  

… Anträge auf ENTSCHÄDIGUNG VON VERFOLGTEN UND OPFERN des DEUTSCHEN KOLO-

NIALISMUS in Afrika und Überprüfung von Reparationsforderungen an das Amtsgericht Mosbach: 

Antrag vom 22.04.2023 auf amtsseitige Verfügung zur Gerichtlichen Prüfung der Reparationsforde-

rungen der Herero und Nama aus Namibia unter 6F 9/22 sowie zu 6F 2/22, 6F 202/21 und 6F 2/23 

zum ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwest-Afrika als 

historische Vorbereitung der Nationalsozialistischen rassenideologischen Vernichtung und Massen-

morde anlässlich der Einweihung eines Gedenksteins im ehemaligen deutschen Konzentrationslager 

auf Shark Island, Namibia, am 22.04.2023 >>>  

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert 

HIERBEI, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR dargelegt und belegt, ge-

zielt im o.g. Verfahrenskomplex EXPLIZIT KONKRETE Sachverhalte und Tatsachengrundla-

gen bei einer sachgerechten Expertisen-Beweismittel-Erhebung zu Deutschen Kolonialver-

brechen in Afrika sowie zu NS-Verbrechen und zu deren juristischen Aufarbeitungen gericht-

lich verfügt erheben zu lassen mit einer ordnungsgemäßen und sachgerechten gerichtlichen 

Sachverständigen-Begutachtung durch Experten*innen aus rechts-, geschichts-, politikwis-

senschaftlicher NS-Forschung und aus psychologischer bzw. -soziologischer NS-

Opferforschung als auch NS-Täter-Forschung sowie aus der Kolonialismus-Forschung als 

auch aus der  Rechtsextremismus-Forschung seit 1945. 
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STATTDESSEN vertritt die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess 

unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars 

Niesler (CDU) unter Missbrauch ihres Amtes, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACH-

WEISBAR dargelegt und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex eine Rechtsauffassung 

und Rechtspraxis, die den Aussagen der Bundespräsidenten Gauck und Steinmeier sowohl 

zu Deutschen Kriegsverbrechen in den von Nazi-Deutschland besetzten Gebieten als auch 

zum Versagen der deutschen Nachkriegsjustiz bis heute bzgl. deren juristischen Aufarbei-

tungen ENTGEGENGESETZT ist und NEGIEREND gegenüber steht. 

Der CDU-nahe Juristen und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler wird HIER gebeten, zu 

überprüfen und mitzuteilen (ggf. auch per Pressemitteilung), ob es sich angesichts der HIER 

o.g. HALTBAR dargelegten und belegten Vorgänge beim Amtsgericht Mosbach sowohl bzgl. 

Deutschen Kolonialverbrechen in Afrika als auch bzgl. NS-Verbrechen als auch bzgl. natio-

nalsozialistisch-orientiert rechtsextremistischen Bestrebungen in und aus der AFD … ggf. 

u.U. um einen amtsseitig beabsichtigen Erinnerungspolitischen Klimawandel, eine Erinne-

rungspolitische Wende um 180 Grad evtl. handeln könnte … ggf. u.U. um eine amtsseitig 

beabsichtige Erschwerungs- und Verhinderungskultur einer diesbzgl. juristischen Aufarbei-

tung beim Amtsgericht Mosbach evtl. handeln könnte ? … ggf. u.U. um eine amtsintern the-

matisierte Verharmlosung und Normalisierung der Neuen Rechten, u.a. in und aus der AFD, 

handeln könnte ? 

WIE ZUVOR AUSGEFÜHRT:  Es wird HIER, u.a. auch gemäß § 158 StPO, um die persönli-

che und ordnungsgemäße jeweilige KONKRETE Eingangsbestätigung, Sachverhaltsbenen-

nung und Sachverhaltserläuterung sowie um die persönliche ordnungsgemäße und sachge-

rechte Bearbeitung und Zuständigkeitsverweisung der HIER o.g. Strafanzeigen, der HIER 

o.g. Dienstaufsichtsbeschwerden und der o.g. Anträge auf ordnungsgemäße gerichtliche 

Prüfungen beim Amtsgericht Mosbach gebeten bzgl. transparenten und nachvollziehba-

ren Bearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bei nationalsozialistisch-

rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, behinder-

tenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD, seitens des Direk-

tors beim Amtsgericht Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis 

Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg.  

 Mit freundlichen Grüßen, Bernd Michael Uhl 

.  

 


